
 

Leitfaden Agentur für Arbeit 

Wichtige Schritte, wenn Sie bald arbeitslos werden oder es schon sind  

1. Arbeitssuchend melden 

• Sofort, jedoch spätestens 3 Monate, bevor Ihre Beschäftigung endet.  

• Erfahren Sie kurzfristig, dass Sie Ihre Arbeitsstelle verlieren, melden Sie sich innerhalb 

von 3 Tagen arbeitsuchend. 

2. Arbeitslos melden  

• Frühestens 3 Monate vor Beginn Ihrer Arbeitslosigkeit arbeitslos melden. 

• Spätestens am ersten Tag Ihrer Arbeitslosigkeit arbeitslos melden.  

• Ohne Arbeitslosmeldung erhalten Sie kein Arbeitslosengeld.  

3. Arbeitslosengeld beantragen 

• Sie können online den Antrag auf Arbeitslosengeld ausfüllen.  

• Alternativ können Sie telefonisch in Ihrer Agentur für Arbeit den Antrag auf 

Arbeitslosengeld in Papierform anfordern. 

• Antrag etwa 2 Wochen vor Beginn der Arbeitslosigkeit absenden. 

Bitte beachten Sie:  

Die Meldung, dass Sie arbeitsuchend sind, ersetzt nicht die Arbeitslosmeldung. 

Voraussetzungen für Arbeitslosengeld 

• Sie haben sich online oder persönlich bei Ihrer Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet. 

• Sie waren in den 30 Monaten vor der Arbeitslosigkeit mindestens 12 Monate 

versicherungspflichtig beschäftigt. Dabei können mehrere Beschäftigungen 

zusammengerechnet werden. 

• Sie sind ohne Beschäftigung, können aber eine versicherungspflichtige Beschäftigung 

ausüben (mindestens 15 Stunden pro Woche). 

• Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. 

Notwendige Unterlagen 

• Personalausweis oder Reisepass 

• Sozialversicherungsausweis  

• Nachweise über Ihre Beschäftigung (Arbeitsvertrag, Kündigungsschreiben, Arbeitsbescheinigung)  

• Bankdaten 

Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme 

• Online: www.arbeitsagentur.de  

• Telefonisch: 0800 4 5555-00 (gebührenfrei)  

• Persönlich: Agentur für Arbeit, Rosenbergstr. 50, 74074 Heilbronn 


